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©olotfjtmt geht ber SSoHetibuttg entgegen. ©le 33au=

tjanbroetfer, rote ©cljloffer, ©freiner, ©Iafer, ©ipfer,
©leîtriîer, SRonteure unb gnfiallateure ftnb emftg an ber
Arbeit, um an ber fietmftätte für alte Seute ben innern
Aufbau p oattenben. Suren, genfter unb ©Reiben
roerben gefegt, bte Sichtlettung rotrb tnfialllert, bte gen
tralhetpng, SSab= unb übrige fanitäre Anlagen roerben
eingerichtet. Stuf bem 23orpIah foH burch ©rbpfuhren
bte Unterlage p etner ^übfdöen ©artenanlage oorberettet
roerben. Stuf 1. April muff baf tn gemeinnütziger Sat
errichtete ©retfenhetm, baf nun hart an ber ©tabtgrenje
fteht, pm S3epge bereit fetn.

Sutler SKnfeumSbfltt. ®af gmtiatioîomitee für bte

SJlufeumfbauten ftimmte nach einem tReferat oon 3îegle=

rungfrat ©töcfttn bem oom Slegierungfrat angenommenen
ißrojett oon Ardjiteft ^Bernoulli etnftimmig p unb
genehmigte bamit bte Aufphlung ber auf freiwilligem
SBege gefammelten ©elbmittel an ben ©taat.

©a5 neue tRatfjauS In ©djaffljanfen. gebet ©chaff-
haufer freut fid) mit Stecht bes neuen, frönen Stathaufes
unb finbet, bafj ef ber Strdhiteft, £etr ißrof. ©r. SR of er,
oerftanben hat, unter möglidhfier SBahrung ber äußern
©eftalt ber alten Raferne ben ganzen Umbau tn ge=

fdhmadtooUer SBetfe ben angrenjenben ©tabtteilen etnp=
gliebern.

Sie auf ben 25. guni 1914 abgefdhloffene S3 au-
redhnung für ben Stathau§bau roetft etnen Setrag auf
non gr. 361,229 98; bap îommt baf Honorar für ben

Strchiteften unb für ben Bauführer mit gr. 20,844 20,
©umma gr. 382,074.18.

Stach Sliifthlnfe ^er ^Rechnung mufften noch einige
Strbeiten aufgeführt roerben, fo cor aüem ein 23orbach
im Arbeitfhof bei gellengebäubef ; ferner rourben oer=
gröfjert : bte ©oudheetnrichtung unb ber Rotüenxaum.
Stachträglich angefdhafft rourben: etn ©eftnfeftionfappa'
raf unb oerfchtebene Sureauutenfilien. ©tefe Strbeiten
unb Slnfchaffungen oerurfadhten etne Aufgabe oon 5488
granfen 50 Stp. @f ergibt ftch fomit etne ®efamtauf=
gäbe oon gr. 387,562.68. ©lefem Setrag gegenüber
flehen bte oom ©roften State gewährten Rrebite oon
infgefamt gr. 356,000. —. ©te Überfdhrettung bef be«

willigten Rcebitef beträgt barnacf) gr. 31,562.68.
©le oermehrten Aufgaben finb prücEpführen auf

bte gaffabenrenooation, bte gresfenmaleret, Anfchlufjge'
bühren an bie ftäbtifchen Settungen ufro.

ScmltÄjeS <w5 Stein a. Sth. Stm ehrroürbigen
Rio ft er ©t. ©eorgen in «Stein a. Sth-, für beffen
©rhaltung fetn Sefihet, ißtof, SSetter tn Sern, fdgon fo
otel getan hat, wirb gegenwärtig roteber etne partie neu
errichtet, bie oor alten gelten bem Unoerfianb pm Opfer
fiel, fßrof. Setter hat einen Schopf, ber beim ©Ingang
tn ben Rlofterhof ftörenb roirfte, nteberretffen laffen, um
bte SRögtidhfett p fchaffen, ben äußeren Soreingang
roteber aufpbauen. Auf ber Itnfen ©ette roaren noch
Seile bef alten Soref fichtbar ; gefüllt auf baf ©rgebntf
etngehenber gorfchungen wirb je^t ber fehlenbe Seil er--
fetjt, fobafj baf alte Saubenïmal roieberum um etn ©tüct
feiner Urfprünglidhfett bereichert roirb.

©et Sem BeS ßantonalen Stutgenffmatorinrat in
Arofa (©raubünben) fdhrettet rüftig oorroärtf. ®te bret
©tocfroerfe finb im Stohbau oollenbet, unb biefer Sage
ift mit bem ©achftuhl begonnen roorben. ©er hintere
Setl bef Çaufef, ber Storboftflügel, ber baf SierroaU
tungfgebäube bilbet, ift bereits unter ©ach-

©05 93errooItöaß§ge6SuDe ber Sobofabtif in gttr=
pdf) (Stargau) ift im Sîohbau fertig. Stud) baf ©fem
gertppe ber ehemaligen 2Jlafcf)lnenhalle ber Sanbefauf'
ftellung ift betnahe fertig erfteüt unb läfct nun bte ©rö&e

ber gabrilräumltdhfetten etfennen. gn jüngfter gett
rourbe mit bem Sau bef Çochîaminf begonnen, baf
oon ber girma Silier & Relier tn 93afel erftellt
roirb. ®af gewaltige Ramin erhält etne $öhe oon 70 m.
©er äufjere ®ur<hmeffer am Soben mifjt betnahe 7 m,
bte Innere Ramtnroette p unterft 4 m unb roirb poberft
noch 272 m haben. Sütel) baf SOBohnhauf bef techntfd|en
©ireîtorf, baf auf Sîhetnborb p flehen îommt, roirb
tn îurjer gett im Sîohbau beenbigt roerben.

©oioetforgttwg für SRoßßnttl (Shurgau). (*Rorr.)
gn Anbetracht ber ißetroleumnot roerben auch i" b«m

freunblichen Oberthurgauer ©orfe Sîoggroil, hart an ber
©t. ©aller ©renje, Anftrengungen gemalt, für Roch'
unb |ieisp)ecîe neben ber eleïtrifchen ^Beleuchtung auch

no^ etne ©afoerforgungp befommen, @§ f^roeben
llnterhanblungen mit ber Sladhbargemeinbe Ar bon, beren
©asweil für bte Steferung tn grage îommt, unb jroar
bürfte ein für beibe Setle günftiger Vertrag fdhon tn
93äibe pftanbeïommen. ©a Sîoggroil höher liegt al§
Arbon, ftnb bte gulettungfoerhältntffe fehr günftig.

4>cr (£iitfuln-ti-uft.
©er 33unbeSrat hat in fetner ©itjung oom 22. btef

ben ißorlagen bes SSolitifchen ©epartementf über bie

©rünbung einer ©chtoeijerifdhen gmportgefell»
fchaft (Société Sirsse de surveillance économique)
unb bie Organifation ber Sßarenetnfuhr auf bem unb
über baf ©ebtet ber oerbünbeten Staaten mit einigen
Sßorbehalten pgeftimmt.

®em ©tatutenentrourf entnehmen wir folgenbe
©runbfä^e:

®ie Société Suisse de surveillance économique
(S. S. S.) ift etn 33eretn mit ©ih tn 93etn, ber im Çan=
belfregifter etnptragen ift. ©te SJÎitglteberphi beträgt
hö^ftenf 15. iBorauffetpng ber SRitgltebfdhaft ift ber
SBefth bef ©dhroetjerbürgerrechtf unb bte ©enehmigung
burch ben 53unbefrat. ©et' ©eveiit befongt: 6ie istit«

fulp won iîoljfioffett, ^ctl&faln:i£rtten unb ^abft»
t'etten fitr Hcchnung ©t'Uter unb bte
an biefc bcljufs ©et'twcitbung oben ©euat'beitung
tn ber Sdnuei,} unter ben an bie ©tnfuhr ber SBaren

getnüpften Seblngungen. @r überroadht bte getreue @r*

füttung btefer Auflagen.
©er iß erein ift nicht befugt, ^anbelfgefdhäfte auf

eigene Sîechnung abpfdhlte^en ; er bejroecît îetnen ®e-
rotnn; er roirb feine îaufmânntfche ©efdhäftfführung
immerhin fo etnprichten tradhten, bah öte Setrtebfîofien

komprimierte sind abgedrehte, blanke

Vereinigte Drahtwerke A.-&. Biel
Blank urtd präzis gozogene

Jeder Ärt in Eisen u. Stahl
ICaltgewatzts ösea- and Stahlband«? bis 300 ita Britta

Sshlacksülreies Uerpackungsbandeisen. 3
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Solothnrn geht der Vollendung entgegen. Die Bau-
Handwerker, wie Schlosser, Schreiner, Glaser, Gipser,
Elektriker, Monteure und Installateure find emsig an der
Arbeit, um an der Heimstätte für alte Leute den innern
Ausbau zu vollenden. Türen, Fenster und Scheiben
werden gesetzt, die Lichtleitung wird installiert, die Zen-
tralheizung, Bad- und übrige sanitäre Anlagen werden
eingerichtet. Auf dem Vorplatz soll durch Erdzufuhren
die Unterlage zu einer hübschen Gartenanlage vorbereitet
werden. Auf 1. April muß das in gemeinnütziger Tat
errichtete Greisenheim, das nun hart an der Stadtgrenze
steht, zum Bezüge bereit sein.

BaSler Museumsbau. Das Initiativkomitee für die

Museumsbauten stimmte nach einem Referat von Regie-
rungsrat Stöcklin dem vom Regierungsrat angenommenen
Projekt von Architekt Bernoulli einstimmig zu und
genehmigte damit die Auszahlung der aus freiwilligem
Wege gesammelten Geldmittel an den Staat.

DaS neue Rathaus i« Schaffhaufe». Jeder Schaff
hauser freut sich mit Recht des neuen, schönen Rathauses
und findet, daß es der Architekt, Herr Prof. Dr. Mo s er,
verstanden hat, unter möglichster Wahrung der äußern
Gestalt der alten Kaserne den ganzen Umbau in ge-
schmackvoller Weise den angrenzenden Stadtteilen einzu-
gliedern.

Die auf den 25. Juni 1914 abgeschlossene Bau-
rechnung für den Rathausbau weist einen Betrag auf
von Fr. 361,229 98; dazu kommt das Honorar für den

Architekten und für den Bauführer mit Fr. 20,844 20,
Summa Fr. 382,074.18.

Nach Abschluß der Rechnung mußten noch einige
Arbeiten ausgeführt werden, so vor allem ein Vordach
im Arbeitshof des Zellengebäudes; ferner wurden ver-
größert: die Doucheeinrichtung und der Kohlenraum.
Nachträglich angeschafft wurden: ein Desinfektionsappa-
ras und verschiedene Bureauutensilien. Diese Arbeiten
und Anschaffungen verursachten eine Ausgabe von 5488
Franken 50 Rp. Es ergibt sich somit eine Gesamtaus-
gäbe von Fr. 387,562.68. Diesem Betrag gegenüber
stehen die vom Großen Rate gewährten Kredite von
insgesamt Fr. 356,000. —. Die Überschreitung des be°

willigten Kredites beträgt darnach Fr. 31,562.68.
Die vermehrten Ausgaben sind zurückzuführen auf

die Fassadenrenovation, die Freskenmalerei, Anschlußge-
bühren an die städtischen Leitungen usw.

Bauliches aus Stein a. Rh. Am ehrwürdigen
Kloster St. Georgen in Stein a. Rh., für dessen

Erhaltung sein Besitzer, Prof. Vetter in Bern, schon so
viel getan hat. wird gegenwärtig wieder eine Partie neu
errichtet, die vor alten Zeiten dem Unverstand zum Opfer
fiel. Prof. Vetter hat einen Schöpf, der beim Eingang
in den Klosterhof störend wirkte, niederreißen lassen, um
die Möglichkett zu schaffen, den äußeren Toreingang
wieder aufzubauen. Auf der linken Seite waren noch
Teile des alten Tores sichtbar; gestützt auf das Ergebnis
eingehender Forschungen wird jetzt der fehlende Teil er-
setzt, sodaß das alte Baudenkmal wiederum um ein Stück
seiner Ursprünglichkeit bereichert wird.

Der Bau des Kantouale» Luugensanatorîums in
Arosa (Graubünden) schreitet rüstig vorwärts. Die drei
Stockwerke sind im Rohbau vollendet, und dieser Tage
ist mit dem Dachstuhl begonnen worden. Der Hintere
Teil des Hauses, der Nordostflügel, der das Vermal-
tungsgebäuds bildet, ist bereits unter Dach.

Das Verwaltungsgebäude der Sodafabrik in Zur-
zach (Aargau) ist im Rohbau fertig. Auch das Eisen-
genppe der ehemaligen Maschinenhalle der Landesaus-
stcllung ist beinahe fertig erstellt und läßt nun die Größe

der Fabrikräumlichkeiten erkennen. In jüngster Zeit
wurde mit dem Bau des Hochkamins begonnen, das
von der Firma Litzler à Keller in Basel erstellt
wird. Das gewaltige Kamin erhält eine Höhe von 70 m.
Der äußere Durchmesser am Boden mißt beinahe 7 m,
die innere Kaminweite zu unterst 4 m und wird zuoberst
noch 2 i/s m haben. Auch das Wohnhaus des technischen
Direktors, das ans Rheinbord zu stehen kommt, wird
in kurzer Zeit im Rohbau beendigt werden.

Gasversorguug für Roggwil (Thurgau). (*Korr.)
In Anbetracht der Petroleumnot werden auch in dem

freundlichen Oberthurgauer Dorfe Roggwil, hart an der
St. Galler Grenze, Anstrengungen gemacht, für Koch-
und Heizzwecke neben der elektrischen Beleuchtung auch
noch eine Gasversorgung zu bekommen. Es schweben

Unterhandlungen mit der Nachbargemeinde Ar bon, deren
Gaswerk für die Lieferung in Frage kommt, und zwar
dürfte ein für beide Teile günstiger Vertrag schon in
Bälde zustandekommen. Da Roggwil höher liegt als
Arbon, sind die Zuleilungsverhältnisse sehr günstig.

Den Eiilftthrtrust.
Der Bundesrat hat in seiner Sitzung vom 22. dies

den Vorlagen des Politischen Departements über die

Gründung einer Schweizerischen Jmportgesell-
schaft (8oeiöte Ku sse äe surveillance êeunomigue)
und die Organisation der Wareneinfuhr aus dem und
über das Gebiet der verbündeten Staaten mit einigen
Vorbehalten zugestimmt.

Dem Statutenentwurf entnehmen wir folgende
Grundsätze:

Die Loeiêtv Laisse fie surveillance êoouowiMe
(8. 3. 8.) ist ein Verein mit Sitz in Bern, der im Han-
delsregister einzutragen ist. Die Mitgliederzahl beträgt
höchstens 15. Voraussetzung der Mitgliedschaft ist der
Besitz des Schweizerbürgerrechts und die Genehmigung
durch den Bundesrat. Der Verein besorgt die Ein-
fuhr von Rohstoffen, Halbfabrikaten und Fabri-
taten für Rechnung Dritter und die Abgabe
an diese behufs Verwendung oder Verarbeitung
in der Schweiz unter den an die Einfuhr der Waren
geknüpften Bedingungen. Er überwacht die getreue Er-
füllung dieser Auflagen.

Der Verein ist nicht befugt, Handelsgeschäfte auf
eigene Rechnung abzuschließen; er bezweckt keinen Ge-
winn; er wird seine kaufmännische Geschäftsführung
immerhin so einzurichten trachten, daß die Betriebskosten

«dgseinekìe, disnîiev

j!« >

Vmzchtk lliàà W
Msnk AiZZiS p^szeis

ii» ^îisei» u Lîskl
Wsmàiê LêZêîî- à Ztsdldsà dk M «« Zrà

8e!àààelez Verpscklmgzdsllilelzev. z
8e>««sl W?-» > SîàsIZ. t.«nit»,,u»àllung Ssrn



5h. 27 SDttfh. fruhtet,v cçmttbhi •Bettung („Steifterblatt") 3l5

gebedtt werben unb auf baS oom Vmtb oorgefcljoffene
VetrtebSîapital oon 100,000 gr. etne angemeffene 3Ser=

jtnfung ausgerichtet werben îann.
3luS ben tn ben SluSfühtungSbeftimmungen

niebergelegten ©runbfähen wir folgenbeS hetoor:
©er VunbeSrat teilt ber S. S. S. bie Sifte ber burch

ihre Vermittlung elnpführenben SSaren unb in ber

golge bie Kontingente mit, bie für jahlreidje Sßarenfate»

gorien im gemetnfamen Venehmen ber alliierten Negie

rungen unb beS VunbeSrateS auf Orunb ber ©infuhr-
©totifti! über bte Qatjre 1911—1913 feftgefegt werben.
®ie Sßaren, bie burch Vermittlung ber S. S. S. belogen

werben, bürfen nur für bie Vetriebe in ber ©darnel?

oerwenbet werben. Keine im £>anbelSregifter eingetragene

girma fann unter Verufung auf bie Nationalität ber

Inhaber, ©efellfchafter, ©enoffenfdjafter ober »ttonäre
oon bem Vepg oon Sßaren burd) Vermittlung ber S. S. S.

au§gefdE)loffen werben. |jieoon werben lebiglich bie feit
1. Quit 1914 im £>anbel8regifter eingetragenen unb bie

nldjt eingetragenen fyirmen ausgenommen; für biefe bleibt

Verftänbigung im einzelnen ffalle oorbehalten. ©te

©âtigîelt ber S. S. S. umfafjt auch bie bereits tn bet

©chmetj befinbltchen Sager ber Importeure, bte fid) ber

Vermittlung ber S. S. S. beblenen, unb ebenfo Sßaren,
bie pr Qelt ber ©rünbung auf bem transporte ftch

befinben.
©te S. S. S. wirb barauf blnroirfen, bag bie oer»

fdjlebenen wirtfchaftlichen Vrandjen ftch p©pnbt£aten
oeretnigen. Vorerft finb folgenbe ©pnbifate geplant:

îltctaiïc, £t?emifci?c Qubuftvie, S«rt>eceiett, ©crttl»
inbwftvie, îTaOninçjêmttter. ©obatb ein fold;eS

©nnbifat gefdjaffen ift, fo wirb bie S. S. S nur an btefeS

Hefern. Vet ber Konstituierung biefer ©pnbifate follen,
foroett eS bte Verhältniffe erlauben, bie im Venehmen
mit ben Qntereffenten feftgefteüten Statuten be§ SletaH»

ftpbiïatS alS Vorbilb oenuçt werben.
SBaS ben @£port ber burd) Vermittlung ber S S.S.

eingeführten Nohftoffe unb ber aus ihnen erftettten ga=
brifate anbelangt, fo gelten folgenbe ©runbfähe:

a) gret ift ber Newport oon Nohftoffen unb ißto«

buîten in bte Sänber, auS benen ober burch welche bie

Sßaren eingeführt werben, unb in bte Sänber, bie im

VünbniSoerhältniS mit biefen Sänbern flehen;

b) gret ift ber Neejport ferner tn bie neutralen

Sänber, fofern ber Konfum in benfelben gewährleiftet

ift. Qft inbeffen ber Neejport nur möglich mittelft
©ranftteS burch ©sblete etneS SanbeS, welches mit bem

bie ©Infuhr tn bie ©df)mei? ermögltchenben Sanbe im

KrtegSpftanbe ftch befinbet, fo ift Verftänbigung mit ber

Negierung biefeS SanbeS erforbetltdf).
c) Qn Sänber, bte ftch mit ben bie ©Infuhr ber

Sßaren tn bte Schwei? ermögltchenben Sänbern tn Kriegs»

juftanb befinben, ift etne SBteberauSfuhr im ©runbfat)
auSgefdhloffen ; boct) werben eine Nethe wichtiger 3IuS»

nahmen gemacht:
©tnmal wirb eine 3luSnahme gemacht mit Vejug auf

gabrifate, bte burch Vermittlung ber S. S. S. eingeführte

Nohftoffe nur tn unbebeutenben Stetigen enthalten; fo»

bann mit Ve?ug auf bte gabrifate ber Stetallbranche

(mit SHuSfdhlu^ beS KupferS), fofern ber foauptroert ber

tn etnen Irtegführenben ©taat ?u ejportterenben gabrt»
fate nicht tn Staterialien liegt, beren ©Infuhr 'Durch

etnen mit btefem im KriegSpftanb beftnb liehen ©taat
ermöglicht worben ift ; ferner mit Vepg auf Stafetten
unb Apparate, bei benen baS Kupfer nicht mehr als

15%, bei eleftrifchen Stafchlnen nicht mehr als 30 %
beS ©efamtwerteS repräfenttert ; enbltch nadjftehenbe
gabrifate f<hwel?erifdf)er Qnbuftrie, foweit fie ntd)t bap
btenen, bte frtegerifchen Operationen p erleichtern: @cl)o»

folabe, im Nahmen beS burchfchnittllchen ©jporteS 1911

bis 1913, Nohfeibe, glorettfetbe (©chappe), ©eibenftoffe
unb ©etbenbänber für Kleiber unb Stöbel mit 3lu8fchluf)
ber ©etbenabfätle aller 3trten ; llhren, ©ptelwerfe, ®ram=
mophone, Kompaffe, ctjirurgifche Qnftrumente, ©tiefereien
unb Vlattftidhgemebe ; Vaumwollgarne, einfach ober ge»
?wirnt, mit 9luSnal)me ber englifd)en Nummern 10—18,
20—25 unb ber Nummern 40—60 ftarf gebreht; Vaurn»
wollgewebe, mit üluSnahme berjenigen auS oorftehenb
genannten ©amen ; fonbenfierte Stildh; ©eflechte (©reffen)
für £>üte; Sßirf» unb ©triefwaren für grauen unb
Ktnber, mit SluSnahme foldhet auS Sßolle; elaftifche ©e=
webe unb Vänber für ©ürtel, Korfetten, ^ofenträger,
©trumpfbänber; Qigarren unb Qigaretten ; grauen» unb
Klnberfci)uhe aller Ért; §üte.

Qum gweefe beS ÉuStaufcheS oon Sßaren, bte oon
auswärtigen ©taaten mit SluSfuhroerbot belegt finb,
mittelft Sßaren, bie bem fd)wei?etifchen SluSfuhroerbot
unterliegen, fönnen alle Vrobufte ausgeführt werben,
bie bte Schwei? felbft erzeugt V. 2lgrar» unb fonftige
Vobenprobufte), ferner bte gabrifate auS eigenen No|»
fioffen V. Kal?iumfarbib, Nitrate), unb enblitf) bte
Sabrifate aus ©toffen, bie oon bem ben lustaufch be=

werfftelligenben Sanbe eingeführt werben (j. V. Sllu»
minium, gerroftlijium ufw.).

©obann haben bte SHIiterten ber ©<hwetjerifchen Ne»
gierung pm Qwecfe ber 3luStaufch=SranSa£tionen mit
ben Qentralmächten bte oon btefen tn Der Schwei? er»
richteten beträchtlichen Sager an importierten Nah*
rungS» unb guttermittetn pr Verfügung gefteHt.
gür weitere Kompenfationen ift Verftänbigung oon gaH
?u gell o orbehalten.

©ehr etngehenbe Veftimmungen ftnb über ben Ver»
eblungSoerfehr mit Sletallen (Kupfer, ßtnn,
3'mf, Viel, Nicfel) aufgeftellt.

Soweit eS ?ur Slufflärung beftimmter gäGe oon 3u=
wtberhanblung gegenüber ben übernommenen Verpfüdt)»
tungen nötig ift, wirb bte S. S. S. ben Vertretern beS
VunbeSrateS unb ber Siaiterten bte erforberltchen @r»
Gärungen geben unb ihnen helfen, ben ©atbe^anb an
£>anb ber Sitten feftpfieüen. ©tatiftifdhe 3luf?et^nungen
über Qmporte unb ©jporte fowie über ben VerebelungS»
oertehr finb oon ber S. S. S. monatlich ben beteiligten
Negterungen etnjuretchen.

2luS ben Statuten beS Sletall=@infuhrft)nbi!atS
heben wir folgenbeS heroor:

®aS ©pnbitat hat bte gorm einer eingetragenen ©e»
noffenfehaft mit etnem auS neun Slitgltebern beftehenben
VerwaltungSrate, oon benen etn Slitgtteb Durch ben
VunbeSrat ernannt wirb, ©le ©enoffenf^after ftnb unter
Slnbröhung beS SluSfdhluffeS oerpflichtet, alle ©enbungen
oon Sîaterialien, bte auf ber Sifte ber ©enoffenjehaft
flehen unb für welche fte Käufe abgefdffloffen haben, pm
3wedte ber ©infuhr in bte ©chmetj an bte S. S. S. ab»
reffteren p laffen. ©te oerpflidhten ftch, blefe aus bem
üluSlanbe belogenen, ober jurjett auf Sager liegenben
Slaterialten entweber tn ber Schwei? bireft ?u oerwenben
ober tn ber eigenen gabritation ?u oerbrauchen

®ie ©enoffenfehaft hat baS Necht, Durch ihre Organe
bei ihren Slitgltebern jebe ihr gut fchetnenbe Kontroüe
über bte ©tnhaltung ber ben Slitqltebern überbunbenen
Verpflichtungen auSpüben. gür btefe Kontrolle ift ihr
freier 3"lii't tn bte gabrifen, Slagajtne unb VureauS
unb freier ©tnbltdt irt alle Vücher unb Velege p ge»
währen, ©in gleiches Kontrollrecht fteht ben oom Ver»
waltungSrat ber S. S. S. Ijlep abgeorbneten Slitgltebern
p. @S ift inbeffen ftreng oarauf ?u halten, ba§ bie
Kontrolle Durch ^ßetfonen, welche etnem Konfurrenjgefdhäft
angehören, nur mit auSbrüdtlidher ©tnwilligung beS ber
Kontrolle unterftellten SlitgliebeS ausgeübt werben îann.

Übertretungen ber übernommenen Verpflichtungen
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gedeckt werden und auf das vom Bund vorgeschossene

Betriebskapital von 100,000 Fr. eine angemessene Ver-
zinsung ausgerichtet werden kann.

Aus den in den Ausführungsbestimmungen
niedergelegten Grundsätzen heben wir folgendes hervor:

Der Bundesrat teilt der 8. 8. 8. die Liste der durch
ihre Vermittlung einzuführenden Waren und in der

Folge die Kontingente mit, die für zahlreiche Warenkate-

gorien im gemeinsamen Benehmen der alliierten Regie

rungen und des Bundesrates auf Grund der Einfuhr-
Statistik über die Jahre 19 ll—1913 festgesetzt werden.
Die Waren, die durch Vermittlung der 3. 3. 3. bezogen

werden, dürfen nur für die Betriebe in der Schweiz
verwendet werden. Keine im Handelsregister eingetragene

Firma kann unter Berufung auf die Nationalität der

Inhaber, Gesellschafter. Genossenschafter oder Akttonäre

von dem Bezug von Waren durch Vermittlung der 8.8.8.
ausgeschlossen werden. Htevon werden lediglich die seit

1. Juli 1914 im Handelsregister eingetragenen und die

nicht eingetragenen Firmen ausgenommen; für diese bleibt

Verständigung im einzelnen Falle vorbehalten. Die

Tätigkett der 8. 8. 8. umfaßt auch die bereits in der

Schweiz befindlichen Lager der Importeure, die sich der

Vermittlung der 8. 8. 8. bedienen, und ebenso Waren,
die zur Zeit der Gründung auf dem Transporte sich

befinden.
Die 8. 8. 8. wird darauf hinwirken, daß die ver-

schiedenen wirtschaftlichen Branchen sich zu Syndikaten
vereinigen. Vorerst find folgende Syndikate geplant:

Metalle, Chemische Industrie, Färbereien, Textil--
industrie, Nahrungsmittel. Sobald ein solches

Syndikat geschaffen ist, so wird die 8. 8. 8 nur an dieses

liefern. Bei der Konstituierung dieser Syndikate sollen,

soweit es die Verhältnisse erlauben, die im Benehmen
mit den Interessenten, festgestellten Statuten des Metall-
syndikats als Vorbild benutzt werden.

Was den Export der durch Vermittlung der 8 3.8.
eingeführten Rohstoffe und der aus ihnen erstellten Fa-
brikate anbelangt, so gelten folgende Grundsätze:

a) Frei ist der Reexport von Rohstoffen und Pro-
dukten in die Länder, aus denen oder durch welche die

Waren eingeführt werden, und in die Länder, die im

Bündnisverhältnis mit diesen Ländern stehen;

d) Frei ist der Reexport ferner in die neutralen

Länder, sofern der Konsum in denselben gewährleistet

ist. Ist indessen der Reexport nur möglich mittelst

Transites durch Gebiete eines Landes, welches mit dem

die Einfuhr in die Schweiz ermöglichenden Lande im

Kriegszustande sich befindet, so ist Verständigung mit der

Regierung dieses Landes erforderlich.
e) In Länder, die sich mit den die Einfuhr der

Waren in die Schweiz ermöglichenden Ländern in Kriegs-
zustand befinden, ist eine Wiederausfuhr im Grundsatz

ausgeschlossen; doch werden eine Reihe wichtiger Aus-
nahmen gemacht:

Einmal wird eine Ausnahme gemacht mit Bezug auf
Fabrikate, die durch Vermittlung der 8. 3. 8. eingeführte

Rohstoffe nur in unbedeutenden Mengen enthalten; so-

dann mit Bezug auf die Fabrikate der Metallbranche
(mit Ausschluß des Kupfers), sofern der Hauptwert der

in einen kriegführenden Staat zu exportierenden Fabri-
kate nicht in Materialien liegt, deren Einfuhr durch

einen mit diesem im Krtegszustand befindlichen Staat
ermöglicht worden ist; ferner mit Bezug auf Maschinen
und Apparate, bei denen das Kupfer nicht mehr als

15°/o, bei elektrischen Maschinen nicht mehr als 30°/«
des Gesamtwertes repräsentiert; endlich nachstehende

Fabrikate schweizerischer Industrie, soweit fie nicht dazu
dienen, die kriegerischen Operationen zu erleichtern: Scho-
kolade, im Rahmen des durchschnittlichen Exportes 1911

bis 1913, Rohseide, Florettseide (Schappe), Seidenstoffe
und Seidenbänder für Kleider und Möbel mit Ausschluß
der Seidenabfälle aller Arten; Uhren, Spielwerke, Gram-
mophone, Kompasse, chirurgische Instrumente, Stickereien
und Blattstichgewebe; Baumwollgarne, einfach oder ge-
zwirnt, mit Ausnahme der englischen Nummern 10—18,
20—25 und der Nummern 40—60 stark gedreht; Baum-
wollgewebe, mit Ausnahme derjenigen aus vorstehend
genannten Garnen ; kondensierte Milch; Geflechte (Dressen)
für Hüte; Wirk- und Strickwaren für Frauen und
Kinder, mit Ausnahme solcher aus Wolle; elastische Ge-
webe und Bänder für Gürtel, Korsetten, Hosenträger,
Strumpfbänder; Zigarren und Zigaretten; Frauen- und
Kinderschuhe aller Art; Hüte.

Zum Zwecke des Austausches von Waren, die von
auswärtigen Staaten mit Ausfuhrverbot belegt find,
mittelst Waren, die dem schweizerischen Ausfuhrverbot
unterliegen, können alle Produkte ausgeführt werden,
die die Schweiz selbst erzeugt (z. B. Agrar- und sonstige
Bodenprodukte), ferner die Fabrikate aus eigenen Roh-
stoffen (z. B. Kalziumkarbid, Nitrate), und endlich die
Fabrikate aus Stoffen, die von dem den Austausch be-
werkstelligenden Lande eingeführt werden (z. B. Alu-
minium, Ferrosilizium usw.).

Sodann haben die Alliierten der Schweizerischen Re-
gierung zum Zwecke der Austausch-Transaktionen mit
den Zentralmächten die von diesen in der Schweiz er-
richteten beträchtlichen Lager an importierten Nah-
rungs- und Futtermitteln zur Verfügung gestellt.
Für weitere Kompensationen ist Verständigung von Fall
zu Fall vorbehalten.

Sehr eingehende Bestimmungen find über den Ver-
edlungsverkehr mit Metallen (Kupfer, Zinn,
Zink, Blei, Nickel) aufgestellt.

Soweit es zur Aufklärung bestimmter Fälle von Zu-
wwerhandlung gegenüber den übernommenen Verpflich-
tungen nötig ist, wird die 8. 8. 3. den Vertretern des
Bundesrates und der Alliierten die erforderlichen Er-
klärungen geben und ihnen helfen, den Tatbestand an
Hand der Akten festzustellen. Statistische Aufzeichnungen
über Importe und Exporte sowie über den Veredelungs-
verkehr sind von der 8. 3. 8. monatlich den beteiligten
Regierungen einzureichen.

Aus den Statuten des Metall-Einfuhrsyndikats
heben wir folgendes hervor:

Das Syndikat hat die Form einer eingetragenen Ge-
nossenschaft mit einem aus neun Mitgliedern bestehenden
Verwaltungsrate, von denen ein Mitglied durch den
Bundesrat ernannt wird. Die Genossenschafter sind unter
Androhung des Ausschlusses verpflichtet, alle Sendungen
von Materialien, die auf der Liste der Genossenschaft
stehen und für welche sie Käufe abgeschlossen haben, zum
Zwecke der Einfuhr in die Schweiz an die 8. 8. 8. ad-
ressieren zu lassen. Sie verpflichten sich, diese aus dem
Auslande bezogenen, oder zurzeit auf Lager liegenden
Materialien entweder in der Schweiz direkt zu verwenden
oder in der eigenen Fabrikation zu verbrauchen

Die Genossenschaft hat das Recht, durch ihre Organe
bei ihren Mitgliedern jede ihr gut scheinende Kontrolle
über die Einhaltung der den Mitgliedern überbundenen
Verpflichtungen auszuüben. Für diese Kontrolle ist ihr
freier Zutritt in die Fabriken, Magazine und Bureaus
und freier Einblick in alle Bücher und Belege zu ge-
währen. Ein gleiches Kontrollrecht steht den vom Ver-
waltungsrat der 8. 8. 8. hiezu abgeordneten Mitgliedern
zu. Es ist indessen streng darauf zu halten, daß die
Kontrolle durch Personen, welche einem Konkurrenzgeschäft
angehören, nur mit ausdrücklicher Einwilligung des der
Kontrolle unterstellten Mitgliedes ausgeübt werden kann.

Übertretungen der übernommenen Verpflichtungen



316 3lluf}t. fajStteij. $«ttbh).=3citttttg („SJleifterblatt") Str. 27

werben mit îtonoentionalfirafen im mtnbeft brelfachen
Setrage beS SßerteS jener SBaren geahnbet, bie unrest'
mäfjtg ausgeführt ober in SBiberfpruch mit etlaffenen
Vorfchriften über ben VerebelungSoerlehr benu^t roorben
finb. $ur ©icherfteflung biefer Äonoenüonalftrafen ift
etne K a u t i o n (in bar. SBertpapteren ober Vanlgarantte)
ju letften, bie bent StBerte ber ermittelten Sageroorräte
unb ber jemellen bnrcï) Vermittlung ber S. S. S. belogenen
SBaren entfpricht. („V. Q. 3-")

Uerbanflsweseti.
©et fdjweiietlfche ©merbeotrel« nnö öcr fdjrod»

äetifdje ©troetlfchö{t4lmtt& ha&ett biefer Soge an ben
VunbeSrat eine gemeinfame@ingabe gerietet, in ber
folgenbeS oerlangt wirb:

1. ©in VunbeSratSbefchluji betreffenb Vergebung
öffentlicher Arbeiten (für ben etn betaillierter @nt»

rourf unterbreitet roirb);
2. Sßafjnahmen gegen unberechtigte Soljnrebultionen ;

3. VunbeSbeiträge an bie Ausgaben ber VerufSoer»
bänbe für Unterftüfsung non ArbeitSlofen unb 5iot-
leibenben.

£>anöm«rfet= unb ©etoctbeoetöanb ©hß« u«b
UmflebttEß. Qn einer aufjerorbentlichen fpauptoerfamm»
lung hat fM) ber gmnbroerler» unb ©eroetbeoereüt Shmt
in einen „Çanbmetter» unb ©emerbeoerbanb oon St)un
unb Umgebung" umgeroanbelt mit ©ih unb aflgemelnem
VechtSbomijil in Shun. ®er Verbanb bejroecit görbe»
rung unb Hebung oon £>anbwerf, ©jmerbe, Qnbuftrie
unb fpanbel unb befielt aus ©injelmitgtiebern unb Ve=

rufSoetbänben.

§©lj«3Jt<wltl>erid)te.
23om JtorDfdjitsefjerifcjjea fmfyatailf. hierüber be»

rietet man auS bem Aargau in ber „V. 3' 3-" fol'
genbeS: ©te aargauifche ©taatsforfioermaltung brachte
ihr VabelfiammholäerträgniS ©nbe guli auf ©ub»
miffion. ©te Koßeltioofferte ber ©enoffenfehaft norboft»
fdjroeijerifcher ©ägereibefi^er genügte megen ju niebrigen
Angebots nieijt, fo bafj ben fwljoetläufern empfohlen
mürbe, jujuroarten. ©aS VebücfntS balbiger ©rfüflung
ber Verträge flehte ftd) aber rafeh ein, rooburch fid)
fäuferfeitS ftarfe Vachfrage nach Vunbhoïj geltenb mochte,
ffitefe ©eftaltung beS £>oljmar£teS lief) einige 3uoetftçhi
auf erhöhte Çoljpretfe ju, An einzelnen Orten, roie im
1. (Vheinfelben), 2. (Saufenburg) unb 6. treffe (üJiuri)
mürben £>anboetfäufe mit 8—17 % ffke^erhöhung gegen»
über bem legten SBinter getätigt. Am 6. September
abfjln fanb nun im 4. ßreife (Àarau) bie erfte SîoUef»

tiofteigerung ftatt. An ihr beteiligten ftch neben bem
KreiSforftarnt auch 14 ©emeinben. 3 Verlaufe ge»
langten :

13 Sartten ©langem unb ©perrhöljer (2eltungS
ftangen) mit 555 m®, 45 Partien gidjten» unb Sannem
©äg^ unb Vauhöljer mit 2280 m®, 7 Vartien Votföhren
mit 185, 2 fßauien Särgen mit 39, 1 parité SöefmutS»
föhren 17, jufammen 68 fßartien mit 3076 m®.

Sßeitere 3 Sartten (2 giften unb Sannen) fomte
1 2oS göhren blieben unoerlauft.

©le an biefer Steigerung erhielten Vefultate ftnb recht
jufrtebenfteHenbe unb beclen ftch mit ben jenigen ber grel»
hanboerläufe ber übrigen ftreife ooß unb ganj. 2Bir
oerjichten hier auf bie SBtebergabe ber <Slnjelpartiepreife
unb geben in ber golge jur Veurteilung ber Vlarltlage
otel ttdjttger bie SRittelpretfe nach ©ortiment unb fioh»
art im Vergleiche jum legten Qahr. ©te ©rlöfe etnjelner

'

Vartien mit 9Rüd£ft«ht auf ihre Vetfdjlebenbelt in ber
Qualität unb in ben Abfuhroerhältniffen laffen laum
einen richtigen ©djlufi auf bie gegenmärtige Verfaffung
unb auf bie 3lufnahmefähig!eit be§ ^oljmartteS ju. gol=
genbe 3ufammenfteÛung oeranfehaulidht bie fßreiSberoegung
oom iffltnter 1914/15 bis heu^

„
g ^ Sifferertj im grlöä

Surtimett!?, Stiicf- J £2 Oer m> im «ergleicf)

Hoffe m' ä«¥ | S| • g| ä«m SBotja^ce

W g g für. in"/»

A. Richten unb Sannen.
I. ©erüft» unb SeitungSftangen.

1915/6 big 0,50 2064 555 0,27 22,90 | „n
1914/5 0,32 21.- / + 1-'° +

II. ©ag» unb Vauholj.
1915/6 0 51-1,00 8P6 599 0,74 28.35 \ „
1914 5 0,70 25.30 / +
1915/6 1,01-1,50 327 383 1 18 31.70 \
1914/5 1,20 27,70 / +4.— +14 4

1915/6 1,51-2,— 255 450 1,76 33.85 1 „„1914/5 1,69 31.30 f ^ ^ + "A
1915/6- 2 01u.trehr 290 846 2,92 36 55 |

1914/5 2,69 33 80 / + ^

1915/6"lasHT Bauholz Ï678T280 1.36 3305 I

1914/5 1,12 29.00 / + ' ' ' + HU

B. ©ie göhren erjlelten: Vet 0,50 m® VtitteB
ftamm 26 gr. per îîubiîmeter, bei 0,71 nr ÜRittelftamm
gr. 32.10 per Kubifmeter, bei 1,31 m® SRiltelftamm
gr. 35.40 per ^abiîmeter. ©efamtmittel 0,92 m" SRitel»

ftamm gr. 32 75 per Kubifmeter, 1914/15 0,92 SDRittel»

ftamm gr. 29.90 per îîubifmeter. ©ifferenj im SrlöS
per Kubilmeter im Vergleich i"m Vorjahr: + gr. 2,85

+ 9,5 7o.
C. Särgen galten bei 0,68 m' fDRittelfiamm burdh»

fdhniitlich gr. 33.15 per tubiïmeter; le^teS Sfahr bei
0,53 m' gr. 28.45. ©emgemä^ notiert biefe ^oljart
bei Verüdtftdhtigung eines erhöhten SVittelftammeS einen
Slttffchlag non gr. 4.70 per ßubifmeter ober 16,5 %.

D. SBeimutSföhren erjtelten bei 1,70 m'SJlitteB
flamm gr. 38.

©tefe 3afammenfteßung beroetft bie Aufnahmefähig»
feit beS VîarfteS.

©er ©tangenpretS flieg im Sftittel um gr. 1.90 per
Kubifmeter ober 9 %, unb baS ©äg« unb Vauholj
(gichte unb Sanne) um gr. 4.05 ober 14 %, rooju aßet»
bingS bemerft roetben muff, bafj bie bief jährigen SEßittel»

ftamme um 0,05 m' niebriger, bcjt). um 0,24 m' höh««
maren als letztes Qahr, roaS felbft fchon einer fletnen
Sftinber, bejm. ^öherberoertung gletcijfommt. 3lu<h bie

göhren unb Särdjen brachten höhere ©rlöfe oon 9,5 unb
16.5 o/o. innerhalb ber einzelnen Sortiments Maffen
bifferieren bie ^Steife ber etnjelnen -ßofe namentlich bei
ben hochwertigen ^»öljetn nur toenig. Sßit biefen Ver»
faufSergebniffen ftnb bie Vefultate beS 2ßirtfdhaftSjahreS
1913/14 erreicht unb jum Seit um weniges überfchritten.
©te Säufetfdhaft refcutterte ft<h auSfchltc|lich auS hieftger
©egenb. Auch ber gürcher Çoljhanbel mar jahlretdj
oertreten, jeboch ooflftänbig ohne Vegehr. Auch nid^t
eine einzige fßartic gelangte außerhalb beS KantonS, be»

jiehungS,weife beS nädhfigelegenen gnteceffenfretfeS. Sroh»
bem nur brei fßartien nicht jum Verlaufe gelangten,
hatten mir ben ©tnbruet, ba^ baS momentane VebürfntS
gebeeft fei ©in SJtehrangcbot hatte ben fßreifen ©Intrag
getan. 2Bir fchlie|en btefeS auS ben oerhältniSmäfeig
geringen Überfietgerungen ber übrigen fehr oorftdhtig auf»
gefteßten unb ber ßßarltlage entfprechenben ©djatsungen.
Von fämtli^en 68 Sofen mürben 25 um weniges über»
boten ; jroei ^3attten mußten — moflten fte oerlauft fein
— Heine VretSfon&effionen gemähten.

llnb nun jum ©bluffe noch einige Vemerfungen jum
ßeitpunlt ber ©teigerung. ©emöhnlid) beginnen bie Vunb«

316 Jllustr. schweiz. Handw.-Zeitung („Meisterblatt") Nr. 27

werden mit Konventionalstrafen im mindest dreifachen
Betrage des Wertes jener Waren geahndet, die unrecht-
mäßig ausgeführt oder in Widerspruch mit erlassenen
Vorschriften über den Veredelungsverkehr benutzt worden
sind. Zur Sicherstellung dieser Konventionalstrafen ist
eine K a ution (in bar. Wertpapieren oder Bankgarantie)
zu leisten, die dem Werte der ermittelten Lagervorräte
und der jeweilen durch Vermittlung der 8. 8. 8. bezogenen
Waren entspricht. („N. Z. Z.")

verd»»<Itv«e».
Der schweizerische Gewerbeverei« und der schwel-

zerische Gewerkschastsvund haben dieser Tage an den
Bundesrat eine gemeinsameEingabe gerichtet, in der
folgendes verlangt wird:

1. Ein Bundesratsbeschluß betreffend Vergebung
öffentlicher Arbeiten (für den ein detaillierter Ent-
wurf unterbreitet wird);

2. Maßnahmen gegen unberechtigte Lohnreduktionen;
3. Bundesbeiträge an die Ausgaben der Berufsver-

bände für Unterstützung von Arbeitslosen und Slot-
leidenden.

Handwerker- und Gewerbeverband Thnn und
Umgebung. In einer außerordentlichen Hauptversamm-
lung hat sich der Handwerker- und Gewerbeoerein Thun
in einen „Handwerker- und Gewerbeverband von Thun
und Umgebung" umgewandelt mit Sitz und allgemeinem
Rechtsdomizil in Thun. Der Verband bezweckt Förde-
rung und Hebung von Handwerk, Gewerbe, Industrie
und Handel und besteht aus Einzclmitgliedern und Be-
rufsverbänden.

Holz-Marktberichte.
Vom «ordschweizerlsche» Holzmarkt. Hierüber be-

richtet man aus dem Aargau in der „N. Z. Z." sol-
gendes: Die aargauische Staatsforstverwaltung brachte
ihr Nadelftammholzerträgnis Ende Juli auf Sub-
mission. Die Kollektioofferte der Genossenschaft nordost-
schweizerischer Sägereibesitzer genügte wegen zu niedrigen
Angebots nicht, so daß den Holzoerkäufern empfohlen
wurde, zuzuwarten. Das Bedürfnis baldiger Erfüllung
der Verträge stellte sich aber rasch ein, wodurch sich

käuferseits starke Nachfrage nach Rundholz geltend machte.
Diese Gestaltung des Holzmarktes ließ einige Zuversicht
auf erhöhte Holzpreise zu. An einzelnen Orten, wie im
1. (Rheinfelden). 2. (Laufenburg) und 6. Kreise (Muri)
wurden Handverkäufe mit 8—17 °/o Preiserhöhung gegen-
über dem letzten Winter getätigt. Am 6. September
abhin fand nun im 4. Kreise (Äarau) die erste Kollek-
tiofteigerung statt. An ihr beteiligten sich neben dem
Kreisforstamt auch 14 Gemeinden. Zum Verkaufe ge-
langten:

13 Partien Stangen- und Sperrhölzer (Leitungs-
stangen) mit 555 m^, 45 Partien Fichten- und Tannen
Säg- und Bauhölzer mit 2285 7 Partien Rotföhren
mit 185, 2 Partien Lärchen mit 39, 1 Partie Weimuts-
föhren 17, zusammen 68 Partien mit 3576

Weitere 3 Partien (2 Fichten und Tannen) sowie
1 Los Föhren blieben unoerkauft.

Die an dieser Steigerung erzielten Resultate sind recht
zufriedenstellende und decken sich mit denjenigen der Frei-
Handverkäufe der übrigen Kreise voll und ganz. Wir
verzichten hier auf die Wiedergabe der Einzelpartiepreise
und geben in der Folge zur Beurteilung der Marktlage
viel richtiger die Mittelpreise nach Sortiment und Holz-
art im Vergleiche zum letzten Jahr. Die Erlöse einzelner

Partien mit Rücksicht auf ihre Verschiedenheit in der
Qualität und in den Abfuhrverhältnissen lassen kaum
einen richtigen Schluß auf die gegenwärtige Verfassung
und auf die Aufnahmefähigkeit des Holzmarktes zu. Fol-
gende Zusammenstellung veranschaulicht die Preisbewegung
vom Winter 1914/15 bis heute.

^
Maffe^ Differenz im Erlös

--à àtimenis- Stück- ^ H - KZ Per m- im «ergleich

klaffe m- zahl Z ZV ZB zum Barjahre

ZL in 7°

Fichten und Tannen.
I. Gerüst- und Leitungsstangen.

lg! S/6 bis 0,50 2064 SSS 0,27 22,90 »

1914/5 0,32 21.- / 'N 1->» ^ -».0

lt. Sag- und Bauholz.
1915/6 0 51-1,00 806 S99 0,74 28.35 1 i
1914 5 0.70 25,30 "N 'i-'" > ^4
1915/i 1,01-1,50 327 385 1 18 31.70 ^
1914/5 1,20 27.70 'd 4.— >14 4

1915/6 1,51-2,— 255 450 1,76 33,85 1
> ^1914/5 1,69 31,30 f ^ ^ ^ 3,1

1915/6 2 01 u.rr ehr 290 846 2,92 36 55 »^.,7,-. g,
1914/5 2,69 33 80 f ^ > 8,1

1915/6 "ZzgTI wW 1678^2280 1,36 33 05 s 1 14 0
1914/5 1,12 29,00 / ^ »

II, Die Föhren erzielten: Bei 0.59 Mittel-
stamm 26 Fr. per Kubikmeter, bei 0,71 m" Mittelstamm
Fr. 32.10 per Kubikmeter, bei 1,31 Mittelstamm
Fr. 35.40 per Kubikmeter. Gesamtmittel 0,92 Mitel-
stamm Fr. 32 75 per Kubikmeter, 1914/15 0,92 Mittel-
stamm Fr. 29,90 per Kubikmeter. Differenz im Erlös
per Kubikmeter im Vergleich zum Vorjahr: -s- Fr. 2,85

-f- 9,5 °/o.
0, Lärchen galten bei 0.68 m ^ Mittelstamm durch-

schnittlich Fr. 33.15 per Kubikmeter; letztes Jahr bei
0,53 Fr. 28.45. Demgemäß notiert diese Holzart
bei Berücksichtigung eines erhöhten Mittelstammes einen
Aufschlag von Fr. 4.70 per Kubikmeter oder 16.5 "/„.

v. Weimutsföhren erzielten bei 1,70 m^ Mittel-
stamm Fr. 38.

Diese Zusammenstellung beweist die Aufnahmefähig-
keit des Marktes.

Der Stangenpreis stieg im Mittel um Fr. 1.90 per
Kubikmeter oder 9 °/o. und das Säg- und Bauholz
(Fichte und Tanne) um Fr. 4.05 oder 14 °/„, wozu aller-
dings bemerkt werden muß, daß die diesjährigen Mittel-
stamme um 0.05 niedriger, bczw. um 0,24 in° höher
waren als letztes Jahr, was selbst schon einer kleinen
Minder-, bezw. Höherbewertung gleichkommt. Auch die

Föhren und Lärchen brachten höhere Erlöse von 9,5 und
16.5 °/o. Innerhalb der einzelnen Sortiments Klaffen
differieren die Preise der einzelnen Lose namentlich bei
den hochwertigen Hölzern nur wenig. Mit diesen Ver-
kaufsergebniffen sind die Resultate des Wirtschaftsjahres
1913/14 erreicht und zum Teil um weniges überschritten.
Die Käuferschaft rekrutierte sich ausschließlich aus hiesiger
Gegend. Auch der Zürcher Holzhandel war zahlreich
vertreten, jedoch vollständig ohne Begehr. Auch nicht
eine einzige Partie gelangte außerhalb des Kantons, be-
ztehungsweise des nächstgelegenen Jnteressenkreises. Trotz-
dem nur drei Partien nicht zum Verkaufe gelangten,
hatten wir den Eindruck, daß das momentane Bedürfnis
gedeckt sei Ein Mehrangebot hätte den Preisen Eintrag
getan. Wir schließen dieses aus den verhältnismäßig
geringen Übersteigerungen der übrigen sehr vorsichtig auf-
gestellten und der Marktlage entsprechenden Schätzungen.
Von sämtlichen 68 Losen wurden 25 um weniges über-
boten; zwei Partien mußten — wollten sie verkauft sein
— kleine Preiskonzcssionen gewähren.

Und nun zum Schlüsse noch einige Bemerkungen zum
Zeitpunkt der Steigerung. Gewöhnlich beginnen die Rund-
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